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ZIEL DER FÖRDERUNG

Gründerinnen und Gründer mit einer innovativen 
Geschäftsidee in der Gründungsphase durch die 
Gewährung von Stipendien unterstützen

Gründerinnen und Gründern einen Freiraum 
verschaffen, sich intensiv der Vorbereitung und 
Umsetzung/ Weiterentwicklung ihrer 
Geschäftsidee zu widmen
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GEGENSTAND DER FÖRDERUNG

Die innovative Geschäftsidee muss nachhaltige wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
erkennen lassen. 

Als innovativ gilt hierbei:

Entwicklung von Produkten oder Verfahren, die neu oder verglichen mit dem Stand 
der Technik wesentlich verbessert sind und im eigenen Unternehmen (einschließlich 
Fertigung, Vermarktung/Vertrieb) umgesetzt werden sollen

neue Dienstleistungen, die einen deutlichen Kundennutzen und 
Alleinstellungsmerkmale auf einem mindestens regionalen Markt erwarten lassen. 
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ANFORDERUNGEN AN DIE GRÜNDENDEN

Absicht sich durch Gründung eines innovativen Unternehmens selbständig zu 
machen, oder

bereits ein nicht börsennotiertes Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen 
gegründet hat, welches noch keine Gewinne ausgeschüttet hat.

Wohnsitz und Unternehmenssitz in Nordrhein-Westfalen

Mindestens 18 Jahre alt

Neben der Arbeit am Gründungsvorhaben im Bewilligungszeitraum nicht mehr als 10 
Stunden pro Woche in einem anderen nebenberuflichen Anstellungsverhältnis

Gründung als Einzelgründung oder im Team mit bis zu drei Gründenden
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LEISTUNGEN FÜR DIE GRÜNDENDEN
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Zuwendung im Rahmen der Projektförderung in Form 
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses als Festbetrag 
gewährt

Höhe des Stipendiums beträgt 1.000 Euro pro Monat 
und Gründerin oder Gründer 

Der Förderzeitraum beträgt bis zu zwölf Monate

Im personengebundenen Stipendium sind alle 
etwaigen Sozialversicherungskosten enthalten, 
Stipendiaten sind für ihre Sozialversicherungs-
abgaben und die etwaige Abführung von Steuern 
selbst verantwortlich 



ANFORDERUNGEN AN DIE NETZWERKE

Für die Gründenden unentgeltliche Erstberatung und Hilfestellungen beim Erarbeiten 
des aussagekräftigen Ideenpapiers

Berufung einer Jury zur Bewertung der Geschäftsideen

Durchführung einer Jurysitzung mit persönlicher Vorstellung der Bewerber

Stipendiaten werden kostenfrei durch einen Coach mit Erfahrungen in der 
Unterstützung von Existenzgründungen betreut

Begleitung während der Förderung („Projektfortschritt“)

Coaching-/Betreuungsfahrplan und die Meilensteine werden individuell zwischen dem 
Stipendiaten und dem Coach ausgehandelt

Unterstützung bei Kapitalakquise während der Gründungsphase
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Ablauf Zuständigkeit

Vorgang Gründende
Gründungs-

netzwerk
Coach Jury PtJ

Innovative Geschäftsidee x

Erstkontakt x x

Beratung / Erstellung Ideenpapier x x

Berufung der Jury x

Jurysitzung: Vorstellung und Bewertung Ideenpapier x x

Förderempfehlung x x

Antragstellung im SubmissionTool / Beratung x x

Antragsbewilligung x

projektbegleitende Gründungsberatung x x

Mittelabruf (2-monatig) / Prüfung und Auszahlung x x

Nachweis über Unternehmensgründung (spät. 6 Monate 
nach Förderbeginn)

Verwendungsnachweis Erstellen (15 Monate nach 1. 
Auszahlung) / Prüfen

x x x
9



JURYSITZUNG – ABLAUF

Die Auswahl der zur Förderung zu empfehlenden Ideen/Gründerinnen und Gründer trifft die 
Jury! 

Einladung zur Jurysitzung durch das Gründungsnetzwerk an Gründer, Juroren und 
PtJ/MWIDE

Ideenpapiere vorab an Jury (Vorbewertung anhand der Kriterien)

Persönliche Vorstellung der Gründungsideen durch die Gründenden  

Finale Entscheidung der Jury

Protokoll der Jurysitzung oder finalisierte Bewertungsbögen an PtJ, Wichtig: Begründete 
Entscheidung muss aus den Unterlagen hervorgehen!
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NÄCHSTE SCHRITTE

Antragsberatung durch PtJ

Bewilligung der Stipendien

Auszahlung der Mittel:

Per Mittelabruf 2 Monate im Voraus

Prüfung und Auszahlung durch PtJ

Bei Neugründungen: Nachweis über Gründung spätestens nach 6 Monaten (Upload 
SubmissionTool)
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Begleitung und „Überwachung“ des Projektfortschritts (z.B. vereinbarte Meilensteine) 
durch den Coach

Verwendungsnachweis nach max. 15 Monaten nach 1. Auszahlung – Bestätigung 
durch den Coach über verwendete Mittel im Sinne des Stipendiums

Verwendungsnachweis nach max. 15 Monaten nach 1. Auszahlung:

Bestätigung des Stipendiaten, dass die gewährten Mittel für die Umsetzung des 
Gründungsvorhabens verwendet wurden

Sachbericht  
Beschreibung zur Entwicklung der Gründungsidee 

im Falle der Förderung nach der Gründung: Beschreibung der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Unternehmens und seiner Perspektive

   VN wird von Coach geprüft und unterschrieben
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